
562

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 4. März 1959.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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#ST# Bundesbeschluss
über

die Errichtung und Erweiterung militärischer Bauten

(Vom 18. März 1959)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 19581),

beschliesst:

Art. l

Die mit Botschaft vom 24. Oktober 1958 vorgelegten Bauvorhaben werden
genehmigt und hiefür Objektkredite von insgesamt 283994000 Franken gemäss
besonderem Objektverzeichnis (nicht veröffentlicht) bewilligt.

Art. 2

Der Bundesrat regelt die Durchführung des Bauprogramms. Er ist befugt, im
Eahmen des bewilligten Gesamtkredites geringfügige Verschiebungen zwischen
den einzelnen Objektkrediten vorzunehmen.

') BEI 1958, II, 1077.



563

Art. 8

Dieser Béschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 17. Dezember 1958.

Der Präsident : Aug. Liisser
Der Protokollführer: P.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 18.März 1959.

Der Präsident : Eugen Dietschi
Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 18.März 1959.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundeskanzler :

Ch. Oser
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